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An einen Haushalt      Amtliche Mitteilung der Gemeinde Gasen     Postentgelt bar bezahlt 

 

NATURPARKGEMEINDE GASEN 
GEMEINDEINFORMATION  I/2009 

 
======================================================================================= 

Voranschlag 2009 
 
In der letzten Sitzung des Jahres 2008, am 19. Dezember, wurde der Voranschlag für 2009 in allen Teilen 
vom Gemeinderat einstimmig genehmigt. 
 

Der Ordentliche Haushalt 2009 beträgt: 
  Einnahmen      €uro  1,176.000,- 
  Ausgaben    €uro  1,176.000,- 
  Abgang    €uro                0,- 
 

 
Der Außerordentliche Haushalt 2009 beträgt: 
  Einnahmen    €uro  155.000,- 
  Ausgaben                           €uro  303.000,- 
  Abgang    €uro  148.000,- 
 
 

Im außerordentlichen Voranschlag sind für 2009 folgende Vorhaben enthalten: 
 

Bezeichnung des Vorhabens: Voranschlagsbetrag: 
Einnahmen   Ausgaben 

Anmerkung: 

Kostenbeitrag Sanierung HS Birkfeld  13.000,- Umbau der HS Zufahrt 

Stoanineum  35.000,- 35.000,- Rest Einbau der Harmonikaunterrichtsräume 

Dorferneuerung  10.000,- Zahlungen an Dorfentwicklungsverein  
für Zukunftsprojekte 

Sanierung Gemeindestrassen 10.000,- 10.000,- Rest für Amassegg-Haslaustrasse 

Sanierung der Badgasse  10.000,- 15.000,- 
Gehsteig Neubau Sonnleitberg 30.000,- 90.000,- 
Binder-Gugatschka-Hasplweg 15.000,- 30.000,- 
Verbreiterung der Dorfbrücke 15.000,- 20.000,- 
Wildbachverbauung Gemeindebeitrag 15.000,- 40.000,- 
Derlerweg (Graundl) 15.000,- 25.000,- 
Schwaigerweg (Reider) 10.000,- 15.000,- 

Summe: 155.000.- 303.000.- 

 
 
 
Diese Ausgaben sind geschätzte Kosten 

 

 
Die außerordentlichen Vorhaben werden zum Großteil mit Bedarfszuweisungen finanziert. Die Ausgaben 
im Außerordentlichen Haushalt werden nur dann getätigt, wenn die Projekte ausfinanziert sind.  
Für 2009 wurden von Landeshauptmannstellvertreter Hermann Schützenhöfer bereits folgende Bedarfs-
zuweisungsmittel zugesagt, wofür ich ihm sehr herzlich danke.  
 
Gehsteigerrichtung bis zur Fa. STEP Elektro Peßl  € 30.000,- 
Stoanineum        € 35.000,- 
Wildbachverbauung       € 15.000,- 
Diverse Straßen- und Brückenprojekte    € 75.000,- 
      Summe:  €        155.000,- 
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                                Die Seite für den Bürgermeister 
 

Liebe Gasnerinnen und Gasner! 
 

„Gasner Bücher“ als Geschenk 
In den letzten Jahren sind auf Grund vieler Aktivitäten unserer Vereine, aber 
auch getragen durch viele Persönlichkeiten (Elisabeth Leskovar und Berta 
Schwaiger seien hier besonders erwähnt) wunderschöne Geschichts-, Lieder- 
und Bildbände von Gasen entstanden. Diese Bücher stellen die Geschichte, aber 
auch die Gegenwart unserer Heimat und deren Menschen dar. 
Diese Heimatbücher sollten in keinem Bücherregal unserer Haushalte fehlen. 
Sie geben uns die Möglichkeit auch unseren Kindern und Jugendlichen die 
Geschichte, sowie die kulturellen und wirtschaftlichen Möglichkeiten von 
Gasen näherzubringen. Besonders eignen sich diese Bücher als Geschenk für 

Verwandte, Bekannte und Freunde. Da von einigen Ausgaben noch ein relativ großer Bestand vorhanden 
ist, werden teilweise die Preise reduziert um so einen Anreiz zum Kauf als Geschenk zu machen.  
Der Druck der Bücher wurde vom Dorfentwicklungsverein organisiert und vorfinanziert. Mit einem Hei-
matbuch als Geschenk tragen wir die Geschichte, Kultur, Mentalität und Schönheit unserer Heimat in die 
weite Welt hinaus.  
 

Folgende Bücher sind im Stoani-Haus, im Gemeindeamt und bei der Raiffeisenbank erhältlich: 
Heimatbuch „In der Gasen Neuauflage von Band I und II“   €    20,- 
Heimatbuch „In der Gasen III“  reduziert von € 27,- auf  €    20,- 
Heimatbuch „Gasen erzählt und singt“     €    20,- 
Die DVD „600 Jahre Gasen“       €    14,- 
Festschrift „100 Jahre Alfred Schlacher“     €      4,- 
 
Hauskrankenpflege und Heimhilfe 
Immer mehr gibt es auch im ländlichen Raum Menschen die einsam, hilfs- und pflegebedürftig sind. Um 
solche Menschen zu unterstützen leisten oft Familien, aber auch unsere Senioren- und Pensionistenverei-
ne hervorragende Arbeit.  
Aber auch verschiedene Organisationen bieten Hilfe für solche sozial benachteiligte Menschen. Über die 
Sozialhilfeverbände der Bezirke gibt es verschiedene Trägerorganisationen für Heimhilfe, Pflegehilfe 
oder 24-Stunden Betreuung, die auch leistbar sind. Leistbar deshalb, weil Land und Gemeinden im 
Schlüssel 60 : 40 über die Sozialhilfe dazuzahlen.  
Bei uns werden diese Hilfen über die  Hauskrankenpflege Birkfeld (Tel Nr. 03174/4877) angeboten. Jede 
hilfsbedürftige Person kann solche Dienste in Anspruch nehmen. 
Für Pensionisten mit Mindesteinkommen (Ausgleichszulage) beträgt der Kostenbeitrag pro Pflegestunde: 
Hauskrankenpflege:  ohne Pflegegeldbezug  €    9,67   mit Pflegegeldbezug €     15,67 
Pflegehilfe:    - „ -   €    7,05 - „ -   €     11,95 
Heimhilfe:    - „ -   €    4,43 - „ -   €       8,23 
Bei höherem Einkommen erhöhen sich diese Beiträge geringfügig. 
Die Hauskrankenpflege betreut kranke und pflegebedürftige Menschen durch diplomiertes Personal. 
Die Pflegehilfe unterstützt und ergänzt das diplomierte Pflegepersonal.  
Die Heimhilfe ist eine Unterstützung bei der Haushaltsführung (Wäsche waschen, Reinigen und Beheizen 
der Wohnung, Erledigung von Besorgungen etc.). 
Die Möglichkeit, solche Dienste in Anspruch zu nehmen unterstützt zuallererst die zu pflegenden Perso-
nen aber auch die Angehörigen. Somit ist es Mittel gegen die Einsamkeit und für eine bessere Lebensqua-
lität im hohen Alter. 
In diesem Zusammenhang verweise ich auch darauf, dass man Pflegegeldansuchen oder Erhöhungen von 
Pflegegeldstufen rechtzeitig stellen sollte. Gerne sind wir im Gemeindeamt bereit, bei der Antragstellung 
zu helfen. Nur den Mut für die Inanspruchnahme solcher Leistungen muss jeder selbst aufbringen. Ziel 
aller dieser Hilfen ist es, das ältere Menschen auch bei Pflegebedürftigkeit eine gute Lebensqualität in der 
gewohnten Umgebung haben und nicht in ein Heim gehen müssen. 
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Ausbildung als Sozialdienstleister/in  
Immer mehr gibt es Familien und Alleinerzieher/Innen, die auf Grund ihrer Berufssituation zumindest 
stundenweise eine Kinderbetreuung bräuchten. Auf der einen Seite sinkt die Geburtenrate und auf der 
anderen Seite steigt die Lebenserwartung, was eine rapid alternde Gesellschaft bedeutet. Die steigende 
Lebenserwartung bedeutet aber auch, dass der Pflegebedarf sprunghaft ansteigen wird. 
So wird es sowohl in der Kinderbetreuung als auch in der Altenbetreuung zukünftig einen großen Bedarf 
an qualitätsvollen Dienstleistern geben.  
Gerade für Frauen nach der Kindererziehung aber auch für Männer könnte dies eine Berufschance im 
zweiten Bildungsweg werden. Daher möchte ich bei Berufsumstieg aber auch bei Neueinstieg (auch als 
Erwerbskombination im bäuerlichen Bereich) anregen, sich für solche Zukunftsberufe zu interessieren. 
Sei es als Tagesmutter, als Heimhilfe oder als Pflegehilfe. Für solche nachträgliche berufliche Qualifizie-
rungslehrgänge gibt es auch finanzielle Unterstützungen. 
In diesem Zusammenhang denke ich auch an die Nutzung unseres Pfarrhofes für Start- und behinderten-
gerechte Wohnungen. Im Verbund mit weiteren leerstehenden Gebäuden im Dorfbereich könnte das Pro-
jekt „Betreubares Wohnen“ auch in Gasen in absehbarer Zeit Wirklichkeit werden.  
Somit könnte es gelingen, den Veränderungen in der Gesellschaft Rechnung zu tragen, Dienstleistungen 
in der Kinder- und vor allem in der Altenbetreuung anzubieten und neue Arbeitsplätze zu schaffen. 
 
Erneuerbare Energie und Rohstoffknappheit; Vorankündigung einer Infoveranstaltung: 
Für Sonntag, dem 1. März, 10:00 Uhr organisieren der Dorfentwicklungsverein und die Gemeinde eine 
Informationsveranstaltung zum Thema Erneuerbare Energie und Rohstoffknappheit. Dabei wird vor allem 
der Bereich Bioenergie und Energiesparen beleuchtet. 
Aufgezeigt werden soll die Situation weltweit, europaweit und oststeiermarkweit in Bezug auf den Stand 
der Technik und Fördermöglichkeiten.  
Auch die Fördermöglichkeiten unserer Gemeinde und des Almenlandes in Bezug auf Bioenergie und 
Sonnennutzung werden vorgestellt.  
Als Referenten werden Herr Ing. Herbert Lammer  von der Regionalenergie Steiermark und der Ge-
schäftsführer der Energieregion Oststeiermark Herr Christian Luttenberger , dabei sein.  
Ich bitte um zahlreiche Teilnahme (es folgt noch eine Einladung als Postwurfsendung) bei dieser sicher 
sehr interessanten Informations- und Diskussionsveranstaltung ! 
 

Herzlichen Gruß 
Euer Bürgermeister 

Erwin Gruber 
 
Bürgerforum auf www.gasen.at 
Ab sofort bieten wir auf der Gemeinde Homepage www.gasen.at einen neuen Service an. Im "Bürgerfo-
rum" können alle Interessierten über aktuelle Themen diskutieren. Das Bürgerforum ist ein Projekt des 
Dorfentwicklungsvereines als Ergebnis des Lokalen Agenda Prozesses, wird von Hannes Willingshofer 
gewartet, und kann auch als Dienstleistungsplattform dienen.  
Wir starten dies als einen Versuch, neue Ideen und Anregungen aus der Bevölkerung zu erfahren bzw. 
einfach die Kommunikation per Internet zu fördern.  
Weiters soll das Forum zu sozialen Zwecken genutzt werden, ein Bereich für Kleinanzeigen soll in weite-
rer Folge entstehen. Auch Veranstaltungen können hier beworben bzw. besprochen werden. So haben 
auch die veranstaltenden Vereine die Möglichkeit, Feedback aus der Bevölkerung zu erhalten. 
 
Das Forum ist direkt von der Gemeinde-Homepage erreichbar. Alle Interessierten (auch Nicht-Gasner) 
können sich völlig kostenfrei und anonym im Forum registrieren. Dazu muss nur ein neues Benutzerkonto 
erstellt werden. Nach erfolgter Anmeldung kann man in verschiedenen Forumsbereichen neue Diskussi-
onszweige ("Threads") erstellen oder sich in bereits eröffnete Diskussionen einbringen. 
 
Einfach mal reinschauen auf www.gasen.at  !!! 
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Information über Förderungen der Gemeinde Gasen  (Stand ab 1.1.2009) 
 

Wohn- und Familienförderpaket der Gemeinde Gasen verlängert bis 31.12.2010 
Förderung zur Errichtung von Eigenheimen vom 1.1.2007 bis 31.12.2010: 
€   1.200,- Direktförderung bei Erteilen einer Baubewilligung für ein Einfamilienhaus 
€      750,-  Direktförderung bei Erteilen einer Baubewilligung für einen Zubau zur Schaffung einer 
   weiteren Wohnung und Bezahlung der Bauabgabe. 
Förderung beim Bezug von Mietwohnungen vom 1.1.2007 bis 31.12.2010: 
€      500,-  Direktförderung beim Bezug einer Mietwohnung mit einer Größe bis 50 m². 
€      750,-  Direktförderung beim Bezug einer Mietwohnung mit einer Größe von 51 bis 80 m². 
€   1.000,-  Direktförderung beim Bezug einer Mietwohnung mit einer Größe von über 80 m². 
Voraussetzung für diese Förderung ist neben dem Hauptwohnsitz in Gasen die Vorlage eines vergebühr-
ten Mietvertrages und eine Mietzeit von mindestens einem Jahr.  
Babygutscheine: 
Nach der Geburt eines Kindes werden  folgende Gutscheine ausgegeben: 
€    100,-  für  einen Einkauf bei einem Kaufhaus in Gasen 
€      50,-  für die Anlegung eines Sparbuches bei der Raiffeisenbank Gasen. 
 

Moderne Holzheizungen und Solaranlagen:  
(Voraussetzung ist die Bewilligung einer Landesförderung) 
€     218,- für Scheitholzgebläsekessel, für Kachelöfen und Pelletskaminöfen als Gesamtheizsystem   
€     436,-     für Zentralheizungsanlagen mit Hackschnitzel oder Pellets         
€       15,- für Solaranlagen und Fotovoltaikanlagen pro m2 Kollektorfläche    
 

Zusätzlich zur Gemeindeförderung wird bei Privathaushalten folgende Landesförderung gewährt: 
Bei Heizanlagen max. 25% der Nettoinvestitionskosten mit einer Obergrenze von  
€    1.100,- für Stückholzheizungen und Pelletszentralheizungsöfen 
€    1.400,- für Pellets- und Hackschnitzelzentralheizungsanlagen 
€         50,-      Solarförderung pro m2 Kollektorfläche, plus einen Sockelbetrag von € 300,-. Bei Einbindung in 
die Heizung und mind. 15 m² Kollektorfläche erhöht sich der Sockelbetrag auf € 500,-. Eine zusätzliche Förderung 
von € 50,- wird bei Einbau einer Umwälzpumpe der Energieeffizienzklasse A gewährt. 
Für Fotovoltaikanlagen wird ein Sockelbetrag von € 500 und pro m² Fläche ein Betrag von € 50,- gewährt. 
Anträge und Informationen für die Landesförderung gibt es auf www.energieberatungsstelle.steiermark.at  
 

Für landwirtschaftliche Betriebe wird eine prozentuelle Investitionsförderung gewährt. Dazu ist unbedingt 
eine Beratung und Antragstellung bei der Bezirkskammer (Tel.: 03172/2684) vor Baubeginn notwendig. 
 

Hofzufahrtswegausbauten: 
Bei Wegbauprogrammen mit 70%iger Bundes-und Landesförderung  gibt es 15 % Gemeindeförderung 
Bei Wegbauprogrammen mit 60%iger Bundes-und Landesförderung  gibt es 20 % Gemeindeförderung 
Bei Wegsanierungsprogrammen wird von den Restkosten, die nicht mit öffentlichen Mitteln abgedeckt werden, die 
Hälfte von der Gemeinde übernommen. 
 

Erhaltung  von  Hofzufahrtswegen: 
Zur Erhaltung von Haus- und Hofzufahrtswegen (Graderaktion) werden für den Schotter (Abdeckmaterial)  
75 % Gemeindeförderung gewährt. Diese Förderung wird nur für Erhaltungsmaßnahmen mit einer beschränkten 
Schottermenge (100 Tonnen pro km) gewährt. 
 

Asphaltierungen von Hauszufahrten ohne Wegbauprogramm:  
Nach Abzug eines generellen Selbstbehaltes von €  218,- werden 40 % Gemeindeförderung  gewährt. Gefördert 
wird nur der Schotter (ohne Aushub und Einbau) und die Asphaltierung der Zufahrt mit einer Breite von 3,0 m und 
im Garageneinfahrtsbereich auf eine maximale Länge von 10 mit einer Breite von 4,0 m.   
Wenn eine Bauabgabe bezahlt wurde, wird eine zusätzliche Förderung bis zur Höhe von 80 % der bezahlten Bau-
abgabe gewährt. Grundsätzlich werden von der Gemeinde nur Hauszufahrten gefördert, für die keine sonstigen 
Wegbauprogramme möglich sind. Da pro Jahr nur eine gewisse  Summe zur Verfügung steht, ist jeder geplante 
Ausbau vor Baubeginn mit der Gemeinde abzuklären. 
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Tierzuchtförderungen: 
Neben der Kostenübernahme für den Ankauf von Genossenschafts-Zuchtstieren wird für die künstliche Rinderbe-
samung pro Besamung ein Zuschuss von  €  16,00 gewährt.  Dieser Betrag wird über die Viehzuchtgenossenschaft 
an die Tierärzte ausbezahlt. Für den Ankauf von eigenen Zuchtstieren von Mutterkuh-Betrieben wird eine einmali-
ge Ankaufsbeihilfe von  €  436,- gewährt. Für den Ankauf von Zuchtwiddern oder Zuchtböcken wird ein einmali-
ger Zuschuss gewährt. Bei 40 deckfähigen Tieren wird der durchschnittliche Ankaufspreis der letzten 3 Versteige-
rungen ersetzt. Bei weniger Tieren wird die Beihilfe anteilsmäßig gewährt. Diese Beihilfen können nach dem 
Stmk. Tierzuchtgesetz alle 2 Jahre beansprucht werden. 
 

Kommunalsteuerrückvergütung für Lehrlinge:  
Die Kommunalsteuer für Lehrlinge (3 % der Bruttolohnsumme) wird am Jahresende an die Betriebe rückerstattet. 
Dazu ist der Gemeinde eine Aufstellung über den Anteil der Lohnsumme für Lehrlinge beizulegen.  
 

Gewerbeförderungen: 
Gewerbeförderungen werden bei größeren Investitionen vom Gemeinderat beraten und je nach Situation gewährt 
(Schaffung oder Sicherung von Arbeitsplätzen, Kommunalsteueraufkommen etc.)  

 
 

Auszug aus dem Protokoll der Gemeinderatssitzung am 19.12.2008 
 

Beginn: 19.00 Uhr        Ende: 22.30 Uhr 
 
Anwesend:  
Bürgermeister Erwin Gruber, Vizebürgermeister Franz Hinterleitner, Gemeindekassier Helfried Straßegger 
Gemeinderäte: Josef Pöllabauer, Franz Peßl Sonnleitberg 51, Hubert Doppelhofer, Johann Baumegger, Robert Stelzer, DI Wal-
ter Köberl, Peter Gaugl, Franz Peßl Sonnleitberg 32, Eva-Maria Elmleitner u. Karl Bodlak 
Entschuldigt: Ing. Martin Pöllabauer, Peter Pölzl 
Protokollführer: Franz Haubenwallner 
Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung, begrüßt die anwesenden Gemeinderäte und stellt die Richtigkeit der Einladung zur 
Sitzung und die Beschlussfähigkeit fest. 
Gegen die Tagesordnung, die allen Gemeinderäten mit der Einladung zugegangen ist, wird kein Einwand erhoben.  
Der Bürgermeister informiert, dass er vom Bischöflichen Ordinariat aufmerksam gemacht wurde, dass der Pachtvertrag für die 
Parkanlage im „Pfarrer Garten“ mit Ende 2008 ausläuft. Eine Verlängerung zu den gleichen Bedingungen wurde angeboten.  
Er stellt daher den Dringlichkeitsantrag, folgenden Punkt auf die Tagesordnung zu nehmen: 
 
Verlängerung des Pachtvertrages mit den Pfarrpfründen für den Pfarrer Garten. 
 
Dieser Dringlichkeitsantrag wird vom Gemeinderat einstimmig genehmigt. 
 

T a g e s o r d n u n g : 
1. Verlesung des letzten Protokolles 
2. Fragestunde 
3. Verlängerung des Wohn- und Familienförderpaketes um 2 Jahre 
4. Sanierung der Hofzufahrt Schwaiger Willi (Landeskammer- und Bedarfszuweisungsprogramm) 
5. Anpassung der Kanalabgabenordnung 
6. Neue Rechtsschutzversicherung der Gemeinde 
7. Voranschlag „ Almenland“ 
8. Jagdvergabe über Pächtervorschlag 
9. Voranschlag 2009 
10. Dringlichkeitsantrag: Verlängerung des Pachtvertrages mit den Pfarrpfründen für den Pfarrer Gar-

ten 
11. Allfälliges 
 

Beschlussfassung: 
 
1. Verlesung des letzten Protokolls: 
Gemeinderat DI Walter Köberl verliest das Protokoll der letzten Sitzung vom 17.10.2008, welches einstimmig genehmigt 
wird. 
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Fragestunde: 
Es werden keine Anfragen gestellt 
 
2. Verlängerung des Wohn- und Familienförderpaketes um 2 Jahre: 
Der Bürgermeister berichtet, dass das Wohn- und Familienförderpaket im Gültigkeitszeitraum vom 1.1.2007 bis 
31.12.2008 einen regelrechten Bauboom ausgelöst hat. So wurden in diesem Zeitraum 11 Wohnhausneubauten und 5 
Wohnhauszubauten bewilligt,  4 Mietwohnungen bezogen und 3 Einfamilienhäuser gekauft. 
 
Auf Antrag von Bgm. Erwin Gruber wird das Wohn- und Familienförderpaket einstimmig um weitere 2 Jahre bis zum 
31.12.2010 verlängert.  
 
Dieses Förderprogramm beinhaltet folgende Förderungen:  
 
a) Für Neubauten von Eigenheimen zur Schaffung von Wohnraum: 
Förderung 1.200.- Euro mit Erteilung der Baubewilligung und nach Bezahlung der Bauabgabe an die Gemeinde.  
 
b) Für bewilligungspflichtige Zubauten zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum: 
Förderung 750.- Euro mit Erteilung der Baubewilligung und nach Bezahlung der Bauabgabe an die Gemeinde.  
 
c) Bezug von Mietwohnungen oder Kauf von Wohnungen oder Einfamilienhäusern: 
Förderung 500.- Euro mit Bezug einer Wohnung bis 50 m² 
Förderung 750.- Euro mit Bezug einer Wohnung von 50 bis 80 m²  
Förderung 1.000.- Euro mit Bezug einer Wohnung über 80 m² 
 
Für alle angeführten Förderungen ist das Bestehen des Hauptwohnsitzes in Gasen Voraussetzung. Bei Wohnungen ist die 
Förderung an einen vergebührten Mietvertrag, und der Dauer des Mietverhältnisses von mindestens einem Jahr gebunden.  
Werden diese Vorraussetzungen nicht erfüllt, bzw. vorzeitig beendet, so ist die Förderung an die Gemeinde zurückzuzah-
len. Die Förderungen werden auch bei einem Umzug bzw. Wohnsitzwechsel innerhalb der Gemeinde sowie bei einem Zu-
zug nach Gasen gewährt.  
 
Für Geburten wird ein Einkaufsgutschein für Babyartikel bei einem Kaufhaus in Gasen von € 100,- und ein Gutschein für 
die die Anlegung eines Sparbuches bei der Raiffeisenbank Gasen mit einer Einlage von € 50,- gewährt.  
 
3. Sanierung der Hofzufahrt Schwaiger Willi (Landeskammer- und Bedarfszuweisungsprogramm): 
Der Bürgermeister berichtet, dass Herr Willi Schwaiger, vlg. Reida in Mitterbach 32 bei der Landeskammer für Land- und 
Forstwirtschaft um ein Förderprogramm zur Sanierung seiner Hofzufahrt angesucht hat. Vorgesehen ist ein neuer Asphalt-
belag.  
Folgende Förderungen wurden bereits bewilligt.  
30 % Förderung durch die Landeskammer. 
30 % Förderung durch Bedarfszuweisung 
Der Rest von 40 % ist von den Interessenten und von der Gemeinde aufzubringen.  
 
Auf Antrag von Bgm. Erwin Gruber wird einstimmig beschlossen, von der Gemeinde eine Förderung von 20 %, aufgeteilt 
auf 2 Jahre, zu leisten. 
 
Damit werden neben Straßenbauvorhaben „Derlerweg“ und „Gugatschka – Haspl- Binderweg“ (beide bereits im Gemein-
derat beschlossen) im Jahr 2009 drei Bauvorhaben umgesetzt. 
 
4. Anpassung der Kanalabgabenordnung: 
Bürgermeister Gruber informiert, dass im Zuge einer Verordnungsprüfung durch das Amt der Stmk. Landesregierung fest-
gestellt wurde, dass die Kanalabgabenordnung der Gemeinde Gasen nicht mehr der derzeit geltenden gesetzlichen Be-
stimmung entspricht.  
 
In Zusammenarbeit mit unserem Kanalplaner DI Gassner und der Stmk. Landesregierung wurde ein Entwurf  für die Ka-
nalabgabenordnung ausgearbeitet. In den Gebühren wurde der zweite Teil der bereits am 24.11.2006 beschlossenen Erhö-
hung von 7 Prozent  mit 1.1.2009 eingerechnet. Ansonsten erfolgte keine Änderung der Gebühren. 
 
Auf Antrag von Bgm. Erwin Gruber wird die nachstehende Kanalabgabenordnung einstimmig beschlossen: 
 

KANALABGABENORDNUNG   
der Gemeinde Gasen 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Gasen hat in seiner Sitzung vom 19.12.2008 gemäß § 7 Kanalabgabengesetz 1955, LGBl.Nr. 
71, in der letzten Fassung LGBl.Nr. 81/2005 nachstehende Kanalabgabenordnung beschlossen: 
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§ 1 

Abgabeberechtigung 
Für die öffentliche Kanalanlage der Gemeinde Gasen werden aufgrund der Ermächtigung des § 8 Abs. 5 Finanzverfassungsge-
setzes 1948, BGBl.Nr. 45, und aufgrund des Kanalabgabengesetzes 1955 Kanalisationsbeiträge und Kanalbenützungsgebühren 
nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Verordnung erhoben. 
 

§ 2 
Kanalisationsbeitrag 

Für die Entstehung des Abgabenanspruches, die Ermittlung der Bemessungsgrundlage, die Höhe der Abgabe, die Inanspruch-
nahme des Abgabepflichtigen sowie die Haftung und die Strafen gelten die Bestimmungen des Kanalabgabengesetzes 1955. 

§ 3 
Höhe des Einheitssatzes 

(1) Die Höhe des Einheitssatzes gemäß § 4 Abs. 2 des Kanalabgabengesetzes 1955 für die Berechnung des Kanalisationsbei-
trages beträgt 7,36 % der durchschnittlichen ortsüblichen Baukosten je Laufmeter der öffentlichen Kanalanlage, somit für 

Schmutzwasserkanäle € 15,50. 
 
(2) Dieser Festsetzung liegen Gesamtbaukosten von € 2,924.712,56, vermindert um die aus Bundes- und Landesmitteln in Hö-
he von € 306.770,24 gewährten Beiträge und Zuschüsse, somit eine Baukostensumme von € 2,617.942,32 und eine Gesamtlän-
ge des öffentlichen Kanals von 12.434 m zugrunde. 

 
§ 4 

Kanalbenützungsgebühr 
 (1) Die jährliche Kanalbenützungsgebühr (§ 6 Kanalabgabengesetz 1955) ist für alle im Gemeindegebiet gelegenen Liegen-

schaften zu leisten, die an den öffentlichen Kanal angeschlossen sind. 
 

Für die Festsetzung der Kanalbenützungsgebühren wird pro Wohneinheit bzw. pro angeschlossenem Gebäude ohne Wohnung 
eine jährliche Grundgebühr, sowie eine Gebühr je m3 Wasserverbrauch nach dem nachstehenden Berechnungsmodell festge-
setzt. 
 
Die jährliche Grundgebühr beträgt für Gasthöfe mit integrierter Wohnung des Gastwirtes und mit mehr als 70 Sitzplätzen und 
Fremdenbeherbergung mit mehr als 10 Betten       €  425,00 
 
Für alle übrigen Wohnungen und angeschlossenen Gebäude ohne  
Wohnung beträgt die jährliche Grundgebühr     €  212,50       
  
Die Gebühr nach dem Wasserverbrauch beträgt pro m3 Wasser    €     2,10 
 
Ist ein Gebäude an die Ortswasserleitung angeschlossen und erfolgt die Feststellung des Wasserverbrauches mit einem Zähler, 
kann auf Wunsch des Anschlusspflichtigen auch die Kanalgebühr nach diesem Zähler abgerechnet werden. 
Ebenso besteht für Besitzer einer eigenen Wasserleitung die Möglichkeit, die Kanalgebühr nach einem Wasserzähler  abzu-
rechnen. In diesem Fall wird der Wasserzähler von der Gemeinde beigestellt, versiegelt und gewartet. Der Einbau des Zählers 
und die Verrechnung der Zählermiete erfolgt nach den Bestimmungen der Wasserleitungsordnung der Gemeinde Gasen. 
 
Wenn die Abrechnung nicht über einen Wasserzähler erfolgt, wird der Wasserverbrauch pro Jahr nach folgenden Richtsätzen 
pauschaliert: 
 
a) pro Bewohner mit Haupt- oder Zweitwohnsitz        40 m3  
          wobei pro Haushalt höchstens 5 Personen verrechnet werden 
b) pro Schüler in der Schule                               8 m3 
c) pro Beschäftigten in Betrieben                    15 m3 
d) pro Fremdenbett                                         8 m3 
e) pro Sitzplatz im Gasthaus                               6 m3 
f) für das Freibad wird ein Wasserverbrauch  von 5 Personen,  
für die Arztordination von 2 Personen zugrundegelegt. 

 
§ 5 

Gebührenpflichtige, Entstehung der Gebührenschuld, Fälligkeit 
(1) Zur Entrichtung der Kanalbenützungsgebühr ist der Eigentümer der an die öffentliche Kanalanlage angeschlossenen Lie-
genschaft, sofern dieser aber mit dem Bauwerkseigentümer nicht identisch ist, der Eigentümer der an die öffentliche Kanalanla-
ge angeschlossenen Baulichkeit verpflichtet.  
 
(2) Die Gebührenschuld für die Kanalbenützung entsteht mit dem Ersten des folgenden Monats, in dem die Liegenschaft an das 
öffentliche Kanalnetz angeschlossen wird. 
 
(3) Die jährliche Kanalgrundgebühr und die Gebühr nach dem Wasserverbrauch sind in zwölf Teilbeträgen und zwar jeweils 
am 15. eines jeden Monats fällig.  
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§ 6 

Umsatzsteuer 
Allen vorgenannten Beiträgen und Gebühren ist die gesetzliche Umsatzsteuer hinzuzurechnen. 
 

§ 7 
Veränderungsanzeige 

Treten nach Zustellung des Abgabenbescheides derartige Veränderungen ein, dass die demselben zugrunde gelegenen Voraus-
setzungen nicht mehr zutreffen, so hat der Abgabepflichtige diese Veränderungen binnen 4 Wochen nach ihrem Eintritt oder 
Bekanntwerden der Gemeinde schriftlich anzuzeigen.  
 

§ 8 
Erhebung und Verwaltung von Kanalabgaben 

Die Erhebung und Verwaltung des Kanalisationsbeitrages und der Kanalbenützungsgebühr erfolgt nach den Vorschriften der 
Steiermärkischen Landesabgabenordnung 1963 - LAO, LGBl. Nr. 158. 
 

§ 9 
Inkrafttreten und Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Monatsersten in Kraft. 
(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Kanalabgabenordnung der Gemeinde Gasen  einschließlich der inzwi-
schen durchgeführten Änderungen außer Kraft. 
          Für den Gemeinderat: 
Gasen,  am 19.12.2008        Der Bürgermeister: Erwin Gruber 
 

 
5. Neue Rechtsschutzversicherung für die Gemeinde: 
Bgm. Erwin Gruber teilt mit, dass vom Steiermärkischen Gemeindebund in Zusammenarbeit mit dem Versicherungsmak-
lerbüro Fuchs & Partner, Schubertstraße 39, 8010 Graz, für Gemeinden ein Anbot für eine Rechtsschutzversicherung aus-
gearbeitet wurde.  
Der bisherige Vertrag zur Rechtsschutzversicherung der Gemeinde bei der D.A.S. Versicherung  endet mit 31.12. 2008. 
Da die Kündigungsfrist von 3 Monaten jedoch nicht eingehalten werden konnte, verlängert sich dieser Vertrag noch auto-
matisch um 1 Jahr.  
Vom Versicherungsbüro Fuchs & Partner wurde das Anbot gemacht, ab 1.1.2009 bereits die Deckung nach dem neuen 
Vertrag zu gewähren. Die Prämie ist für 2009 noch an die  D.A.S Versicherung zu zahlen.  
Die Jahresprämie für die neue Rechtsschutzversicherung beträgt € 557,- und ist damit fast gleich wie die bisherige Prämie 
mit € 559,82. 
Es besteht somit bei fast gleicher Prämie ein wesentlich besserer Versicherungsschutz. 
 
Vom Gemeinderat wird der Abschluss der neuen Rechtsschutzversicherung einstimmig genehmigt. 
 
6. Voranschlag „Almenland“:  
Der Bürgermeister informiert, dass zur Finanzierung des Almenland Leader-Vereines und für das Almenland Regionsbüro 
der Jahresvoranschlag für das Jahr 2009 € 73.000,- beträgt. Dieser Betrag wird auf alle 12 Mitgliedsgemeinden aufgeteilt.  
Der Anteil der Gemeinde Gasen beträgt 5,84 % bzw. € 4.263,20 
Auf Antrag von Bgm. Gruber wird einstimmig beschlossen, diesen Betrag im Voranschlag der Gemeinde vorzusehen. 
 
7. Jagdvergabe über Pächtervorschlag 
Bürgermeister Erwin Gruber informiert, dass von den drei in Gasen tätigen Jagdgesellschaften  neue Gesellschaftsverträge 
und Pächtervorschläge für die Freihändige Vergabe der Gemeindejagden eingebracht wurden. 
 
a) Gemeindejagd Amassegg: 
 
Die laufende Jagdpachtperiode der Gemeindejagd Amassegg endet am 31. März  2011. 
 
Am 10. Dezember  2008 wurde von der Jagdgesellschaft Amassegg ein Gesellschaftsvertrag, abgeschlossen am 16. No-
vember 2008, und ein Pächtervorschlag für die Pachtung der Gemeindejagd Amassegg  in der Periode vom 1. April 2011 
bis 31. März 2017 eingebracht.  
 
Der Pächtervorschlag lautet: 
Pächtervorschlag: 
über die Vergabe der Gemeindejagd Amassegg bestehend aus der KG Amassegg, Gemeinde Gasen im Ausmaß von 990 
ha (abzüglich genehmigter Eigenjagdflächen und Wildgatter) für die Jagdpachtperiode vom 1. April 2011 bis 31. März 
2017 an die Jagdgesellschaft Amassegg mit dem  Obmann  
Erwin Gruber, Amassegg 5     
dem Obmannstellvertreter Josef  Peßl, Amassegg 7     
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und den weiteren Gesellschaftsmitgliedern    
Herbert Schwaiger, Amassegg 36       
Peter Pöllabauer, Quellenweg 5, 8132 Pernegg 
Alfred Höfer, Amassegg 25       
Raimund Perl, Amassegg 22,  
 
Das Gemeindejagdgebiet soll zu einem jährlichen Pachtzins von €  3.960,-,  das sind € 4,0 pro ha, an die Jagdgesellschaft 
Amassegg  vergeben werden.  
Die Jagdgesellschaft hat dafür auch die gesetzlich vorgeschriebene Jagdpachtabgabe zu bezahlen. 
Die Jagdgesellschaft Amassegg erklärt sich mit diesem Pächtervorschlag einverstanden und verpflichtet sich, das Jagd-
gebiet bei Ablauf des Pachtverhältnisses mit einem den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Wildstand zu übergeben. 
 
Prüfbericht:  
Die KG  Amassegg hat eine Fläche von             989,7397 ha 
Eigenjagdgebiete sind in Amassegg keine abzuziehen      
Das Gemeindejagdgebiet Amassegg beträgt somit       989,7397 ha   bzw. rund 990 ha 
Das Gemeindejagdgebiet Amassegg  umfasst 58 kammerzughörige Grundeigentümer (über 1 ha land- und forstwirtschaft-
liche Fläche), die eine Gesamtfläche von 981,64  ha besitzen. 
Der am 10. Dezember 2008 vorgelegte Pächtervorschlag wurde von 55 Grundeigentümern unterschrieben, die 
956,29 ha besitzen.  
Das sind 94,83 % der kammerzugehörigen Grundeigentümer, die 97,42 % der Fläche aller kammerzugehörigen Grundei-
gentümer besitzen. 
 
Die Voraussetzungen nach § 24, Abs. 3 des Steiermärkischen Jagdgesetzes 1986 sind erfüllt und der Gemeinderat hat dem 
eingebrachten Pächtervorschlag einstimmig entsprochen. 
Wegen Befangenheit haben folgenden Gemeinderäte nicht mitgestimmt: 
Bgm. Erwin Gruber und Gemeinderat Josef Pöllabauer 
 
b) Gemeindejagd Mitterbach  
 
Die laufende Jagdpachtperiode der Gemeindejagd Mitterbach, bestehend aus der KG Gasen und der KG Mitterbach endet 
am 31. März  2011. 
 
Am 3. Dezember 2008 wurde von der Jagdgesellschaft Mitterbach ein Gesellschaftsvertrag, abgeschlossen am 31.Oktober 
2008, und ein Pächtervorschlag für die Pachtung der Gemeindejagd Mitterbach  in der Periode vom 1. April 2011 bis 31. 
März 2017 eingebracht.  
 
Der Pächtervorschlag lautet: 
Pächtervorschlag: 
über die Vergabe der Gemeindejagd Mitterbach, bestehend aus der KG Gasen und der KG Mitterbach, Gemeinde Gasen, 
im Ausmaß von 965 ha, (abzüglich genehmigter Eigenjagdflächen und Wildgatter) für die Jagdpachtperiode vom 1. April 
2011 bis 31. März 2017 an die Jagdgesellschaft Mitterbach mit dem  Obmann   
Johann Doppelhofer, Sonnleitberg 68,  
dem Obmannstellvertreter Hubert Schweiger, Gasen 16  
und dem weiteren Gesellschaftmitglied 
Eduard Doppelhofer, Sonnleitberg 68 
 
Das Gemeindejagdgebiet soll zu einem jährlichen Pachtpreis von € 3.860,-, das sind € 4,0 pro ha, an die Jagdgesellschaft 
Mitterbach  vergeben werden.  
Die Jagdgesellschaft hat dafür auch die gesetzlich vorgeschriebene Jagdpachtabgabe zu bezahlen. 
Die Jagdgesellschaft Mitterbach erklärt sich mit diesem Pächtervorschlag einverstanden und verpflichtet sich, das Jagd-
gebiet bei Ablauf des Pachtverhältnisses mit einem den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Wildstand zu übergeben. 

 
Prüfbericht: 
Die KG  Gasen und Mitterbach haben eine Fläche von      965,1565 ha 
davon sind abzuziehen:  
Eigenjagdgebiet Hirschmanner        -12,1603 ha 
Das Gemeindejagdgebiet Mitterbach beträgt somit      952,9962 ha  bzw. rund 953 ha 
Das Gemeindejagdgebiet Mitterbach umfasst 57 kammerzughörige Grundeigentümer (über 1 ha land- und forstwirtschaft-
liche Fläche), die abzüglich der Eigenjagdflächen eine Gesamtfläche von 934,25  ha besitzen. 
Der am 3. Dezember 2008 vorgelegte Pächtervorschlag wurde von 44 Grundeigentümern unterschrieben, die 
784,28 ha besitzen.  
Das sind 77,19 % der kammerzugehörigen Grundeigentümer, die 83,95 % der Fläche aller kammerzugehörigen Grundei-
gentümer besitzen. 
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Die Voraussetzungen nach § 24, Abs. 3 des Steiermärkischen Jagdgesetzes 1986 sind erfüllt und der Gemeinderat hat dem 
eingebrachten Pächtervorschlag einstimmig entsprochen. 
Wegen Befangenheit haben folgenden Gemeinderäte nicht mitgestimmt: 
Eva Maria Elmleitner. 
 
c) Gemeindejagd Sonnleitberg: 
 
Die laufende Jagdpachtperiode der Gemeindejagd Sonnleitberg endet am  
31. März  2011. 
 
Am 1. Dezember 2008 wurde von der Jagdgesellschaft Sonnleitberg ein Gesellschaftsvertrag, abgeschlossen am 
16.11.2008, und ein Pächtervorschlag für die Pachtung der Gemeindejagd Sonnleitberg in der Periode vom 1. April 2011 
bis 31. März 2017 eingebracht.  
 
Der Pächtervorschlag lautet: 
Pächtervorschlag: 
über die Vergabe der Gemeindejagd Sonnleitberg, bestehend aus der KG Sonnleitberg, Gemeinde Gasen im Ausmaß von 
1.439 ha (abzüglich genehmigter Eigenjagdflächen und Wildgatter) für die Jagdpachtperiode vom 1.April 2011 bis 31. 
März 2017 an die  
Jagdgesellschaft Sonnleitberg mit dem   
Obmann  Peter Pöllabauer, Sonnleitberg 31,  
dem Obmannstellvertreter Karl Pretterer, Sonnleitberg 70,  
und den weiteren Gesellschaftsmitgliedern 
Karl Schweighofer, Sonnleitberg 28,  
Franz Pöllabauer, Amassegg 44,  
Friedrich Pöllabauer, Sonnleitberg 64,  
Hermann Brunnhofer, Sonnleitberg 27,  
Stefan Pöllabauer, Sonnleitberg 105, 
Ernst Reindl, Sonnleitberg 83,  
Gottfried Gruber, Sonnleitberg 3   
Franz Willingshofer,  Sonnleitberg 16. 
 
Das Gemeindejagdgebiet soll zu einem jährlichen Pachtzins von    € 5.756,- (abzüglich genehmigter Eigenjagdflächen 
und Wildgatter), das sind € 4,0 pro ha, an die Jagdgesellschaft Sonnleitberg vergeben werden.  
Die Jagdgesellschaft hat dafür auch die gesetzlich vorgeschriebene Jagdpachtabgabe zu bezahlen. 
Die Jagdgesellschaft Sonnleitberg erklärt sich mit diesem Pächtervorschlag einverstanden und verpflichtet sich, das 
Jagdgebiet bei Ablauf des Pachtverhältnisses mit einem den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Wildstand zu überge-
ben. 

 
Prüfbericht: 
Die KG  Sonnleitberg  hat eine Fläche von    1.438,5470 ha 
davon sind abzuziehen:  
Eigenjagdgebiet Peintinger       -125,1452 ha 
mit Jagdeinschlüssen von         -   5,5810 ha 
Eigenjagdanteil Societe immobiliere, Fischbach                    - 0,7609 ha  
Das Gemeindejagdgebiet Sonnleitberg beträgt somit   1.307,0599 ha  bzw. rund 1.307 ha 
Das Gemeindejagdgebiet Sonnleitberg umfasst 62 kammerzughörige Grundeigentümer (über 1 ha land- und forstwirt-
schaftliche Fläche), die abzüglich der Eigenjagdflächen eine Gesamtfläche von 1.260,78 ha besitzen. 
Der am 1. Dezember 2008 vorgelegte Pächtervorschlag wurde von 54 Grundeigentümern unterschrieben, die 1.223 
ha besitzen.  
Das sind 87,10 % der kammerzugehörigen Grundeigentümer, die 97,00 % der Fläche aller kammerzugehörigen Grundei-
gentümer besitzen. 
 
Die Voraussetzungen nach § 24, Abs. 3 des Steiermärkischen Jagdgesetzes 1986 sind erfüllt und der Gemeinderat hat dem 
eingebrachten Pächtervorschlag einstimmig entsprochen. 
Wegen Befangenheit haben folgenden Gemeinderäte nicht mitgestimmt: 
Johann Baumegger, Franz Peßl Sonnleitberg 32, Josef Pöllabauer.  
 
 
8. Voranschlag 2009: 
Bgm. Erwin Gruber berichtet, dass der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2009 zwei Wochen im Gemeindeamt zur Ein-
sichtnahme aufgelegt wurde. Diese Auflage wurde ordnungsgemäß kundgemacht. Innerhalb der Auflagefrist wurden keine 
Einwendungen eingebracht.  
 

Danach wird der Voranschlag 2009 von Bgm. Gruber gruppenweise vorgetragen und erläutert. 
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Auf Antrag des Bürgermeisters wird der Ordentliche Haushalt in allen Gruppen mit einer  
 

Summe der Einnahmen ………………………………. € 1.176.000,00 
Summe der Ausgaben   ………………………………. € 1.176.000,00 
Überschuss/Abgang                                                       €               0,00 
  

vom Gemeinderat einstimmig beschlossen. 
 
Ebenfalls werden von Bgm. Gruber alle Vorhaben des Außerordentlichen Haushaltes vorgetragen und über jedes Vorha-
ben einzeln abgestimmt. 
 
Auf Antrag des Bürgermeisters wird der Außerordentliche Haushalt in allen Ansätzen mit einer 
 

Summe der Einnahmen ………………………………. €    155.000,00 
Summe der Ausgaben   ………………………………. €    303.000,00  
Abgang      €    148.000,00 
 

vom Gemeinderat einstimmig beschlossen. 
 
Festsetzung der Steuerhebesätze: 
 
Grundsteuer: 
 
A) Für Land- u. Forstwirtschaftliche Betriebe … 500 v.H.d. Grundsteuermessbeträge A 
B) Für sonstige Grundstücke …………………..  500 v.H.d. Grundsteuermessbeträge B    
 
Die Kommunalsteuer wird im Haushaltsjahr 2009 wie bisher mit 3% der Bemessungsgrundlage eingehoben.  
 
Die Hundeabgabe wird in der, mit Gemeinderatsbeschluss vom 19.12.2003 festgesetzten  Höhe von € 7.-, im Haushaltsjahr 
2009 eingehoben.  
 
Alle Steuerhebesätze werden auf Antrag des Bürgermeisters einstimmig beschlossen. 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Ordentlichen 
Haushaltes in Anspruch genommen werden dürfen, wird mit € 196.000. festgesetzt. In diesem Höchstbetrag sind  
€ 196.000.- enthalten, die auf Grund früherer Ermächtigungen aufgenommen wurden und noch nicht zurückgezahlt sind.  
 
Für die Kassenkredite wurden von vier Banken Vergleichsanbote eingeholt. Es wurden die Raiffeisenbank Birkfeld, die 
Steiermärkische Bank & Sparkassen AG, die Volksbank Süd-Oststeiermark GmbH. und die BAWAG-PSK zur Anbotle-
gung eingeladen. 
Nach eingehender Prüfung der Anbote, wird auf Antrag von Bürgermeister Erwin Gruber einstimmig beschlossen, den 
Kassenkredit von € 196.000.- beim Bestbieter, der Raiffeisenbank Birkfeld aufzunehmen.  
Darlehensaufnahmen sind im Voranschlag 2009 keine vorgesehen. 
Vizebürgermeister Franz Hinterleitner ist Bediensteter der Raiffeisenbank Birkfeld und stimmt wegen Befangenheit beim 
Beschluss zum  Kassenkredit nicht mit.  
 
Auf Antrag von Bgm. Gruber wird der Dienstpostenplan, der Nachweis über Leistungen für Personal, die Grundlagen für 
die Steuerbemessung, der Nachweis über die veranschlagten Vergütungen, der Nachweis der Darlehensschulden und des 
Schuldendienstes, die Aufgliederung des Schuldendienstes, die Zuführung und Entnahme von Rücklagen und der Nach-
weis über die Finanzzuweisungen, Zuschüsse oder Beiträge von und an Gebietskörperschaften einstimmig genehmigt.  
 
Der gegenständliche Beschluss wird auf Antrag des Bürgermeisters gem. § 131 des Steiermärkischen Volksrechtegesetzes, 
LGBl. 87/86 einstimmig als dringlich erklärt.  
 
9. Dringlichkeitsantrag: Verlängerung des Pachtvertrages mit den Pfarrpfründen für den Pfarrer Garten 
 
Der Bürgermeister berichtet, dass er vom Bischöflichen Ordinariat informiert wurde, dass der Pachtvertrag für die Parkan-
lage (ehemaliger Pfarr-Garten) nach 20jähriger Dauer mit 31.12.2008 endet. Es wurde angeboten, diesen Vertrag zu den 
gleichen Bedingungen auf unbestimmte Zeit zu verlängern. Anstelle eines Pachtzinses übernimmt die Gemeinde so wie 
bisher die kostenlose Pflege. 
Vom Gemeinderat wird dies einstimmig genehmigt. 
 
10. Allfälliges:  
Der Bürgermeister berichtet: 
 
a) Von der Stoani-Haus GesmbH. wurde vor einigen Jahren ein Kredit in japanischen Yen aufgenommen, der dann in 

Schweizer Franken umgestellt wurde. 
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Dieser Kredit wurde jetzt wieder auf Euro umgestellt. Der Währungsgewinn betrug rund € 18.000,-  
 

b) Vor ca. 4 Wochen ist das Windkraftwerk der Fa. STEP Elektro Ing. Rudolf Peßl auf dem Höllhofer Eck gebrochen 
und die Teile sind in Richtung Höllhofer geflogen. Da dies ein Sicherheitsrisiko darstellt und die Familie vlg. Höllho-
fer immer wieder von Lärmbelästigungen durch dieses Windrad berichtet, wird nach einer Lösung gesucht. Im Rah-
men eines „Runden Tisches“ soll mit allen Beteiligten und der Bezirkshauptmannschaft Weiz (Gewerbebehörde) eine 
einvernehmliche Lösung gesucht werden. 
Für die Aufstellung dieses Windkraftwerkes ist im Flächenwidmungsplan eine Sonderfläche ausgewiesen und es gibt 
einen rechtskräftigen Baubescheid mit der Auflage, dass bei unzumutbaren Lärmbelästigungen zusätzliche Schall-
dämmungsmaßnahmen vorzusehen sind.  
Sollte keine einvernehmliche Lösung erzielt werden, wird die Lärmbelästigung mit einem Lärmgutachten festgestellt 
werden müssen.   
 

c) Im STOANINEUM, der einzigartigen Harmonikaschule im Stoani-Haus erlernen mittlerweile 120 begeisterte Harmo-
nikaspieler die „Steirische“.  
Mit Beginn des nächsten Jahres werden im Stoani-Cafe regelmäßige Musi-Stammtische veranstaltet. Damit soll auch 
eine bessere Auslastung des Stoani-Cafe´s und vielleicht ein kostendeckender Betrieb erreicht werden. 
 

d) Die Flächenwidmungsplanrevision 4.0 steht vor dem Abschluss. Nach Fertigstellung aller Unterlagen kommt am Mon-
tag, dem 22. Dezember unsere Flächenwidmungsplanerin Fr. DI Heigl-Tötsch zum Unterschreiben der Planunterlagen 
durch den Gemeindevorstand nach Gasen. Dazu ist auch der gesamte Gemeinderat eingeladen. 
 

e) Nach dem Beschluss in der letzten Sitzung, zur Verordnung von Geschwindigkeitsbeschränkungen im Bereich der 
Sonnleitbergstrasse Rücksprache mit dem Verkehrsreferenten der Bezirkshauptmannschaft zu halten, fand in der ver-
gangenen Woche eine Besprechung statt. Dabei wurde in Aussicht gestellt, das Ortsgebiet von Gasen in Richtung 
Strassegg bis zur Hauseinfahrt Kulmer in Mitterbach 37 und auf der Sonnleitbergstrasse bis zum Haus Pöllabauer Karl 
in Sonnleitberg 102 zu erweitern. Im Bereich Gasenbach soll das Ortsgebiet bis zu vlg. Sackl in Sonnleitberg 2 erwei-
tert werden. Die Bezirkshauptmannschaft Weiz wird dazu in Absprache mit der Landesstraßenverwaltung die entspre-
chenden Verordnungen erlassen.  
Weiters wurde in Gasenbach bereits das Gefahrenzeichen „Achtung Kinder“ aufgestellt. 
 

f) Die Anregung von Gemeindekassier Helfried Straßegger, auf den Gemeindestraßen Kettenpflicht zu verordnen wurde 
ebenfalls mit dem  Verkehrsreferenten der BH Weiz diskutiert. Eine solche Verordnung würde bedeuten, dass dann 
eine Fahrt ohne Schneeketten eine Verwaltungsübertretung darstellt und im Winter fast immer mit Ketten gefahren 
werden müsste. 
Nach Meinung des Gemeinderates wird dieses Thema nicht mehr weiter behandelt.  
 

g) Zur Klärschlammentsorgung von Kleinkläranlagen ohne Klärschlammvererdung und von Sammelgruben wurden An-
fragen an Entsorgungsfirmen und größere Kläranlagen in Nachbargemeinden (Birkfeld und Passail) gemacht.  
Nach Beratung im Abfallausschuss der Gemeinde werden diese Entsorgungsmöglichkeiten in der Gemeindeinformati-
on veröffentlicht werden.  
 

h) In der letzten Bürgermeisterkonferenz der Gemeinden des Oberen Feistritztales wurden unter anderem auch die ge-
planten Baumaßnahmen im Landesstraßenbereich besprochen. Es sind dies die Fertigstellung der Johannesbrücke in 
Koglhof, die Belagerneuerung von Birkfeld nach Miesenbach, Sanierungen der Feistritzsattelstraße, verschiedene 
Brückensanierungen, Radweg von Ratten nach Rettenegg, Verbreiterung der Dorfbrücke in Gasen, Gehsteig in Gasen 
bis zur Fa. STEP. Diese Gehsteigerrichtung wird von der Gemeinde gemeinsam mit der Landesstraßenverwaltung 
durchgeführt. Von der Gemeinde sind die Materialkosten zu tragen und die Landesstraßenverwaltung übernimmt die 
Arbeiten. 
 

i) Von der Fa. Comm-Unity (unser EDV-Partner für die Gemeindeprogramme) wurde eine externe Datensicherung über 
das Internet angeboten. Da die monatlichen Kosten dafür relativ hoch sind, möchten wir als günstigere Variante die 
derzeit in der Kanzlei zur Datensicherung verwendete externe Festplatte mit einem entsprechenden Datenkabel in ei-
nem Nebenraum unterbringen.  
 

j) In einer Besprechung mit dem Obmann der Initiative Freibad Gasen, Herrn Peter Stengel, hat dieser erklärt, dass eine 
Weiterführung des Freibadbetriebes ohne  zusätzliche finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde nicht mehr mög-
lich ist.  
Statt der derzeitigen Förderung von € 2.200,- im Jahr wären € 10.000,- gewünscht. Dies lassen die Gemeindefinanzen 
aber nicht zu und wären anderen Vereinen gegenüber ungerecht. Daher wird folgender Fördervorschlag im Jänner 
2009 dem Gemeindevorstand zur Beschlussfassung vorgelegt werden: 
1. Die Direktförderung von derzeit 2.200,- wird auf € 4.000,- im Jahr erhöht. 
2. Von der letzten Sonderinvestitionsförderung sind noch € 1.500,- offen.  
     € 5.000,- sind in den nächsten 2 Jahren dringend in Sanierungen zu investieren    
     (Geländererneuerung, Pumpen etc.) Davon übernimmt die Gemeinde € 2.000,-. Somit beträgt die gesamte offene 
Sonderinvestitionsförderung € 3.500,- bzw. € 1.750,-  pro Jahr. Das heißt, dass die Gemeinde Gasen dem Freibad in 
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den Jahren 2009 und 2010 jeweils € 5.750,- an Gesamtfördermittel zur Verfügung stellt.  
Für 2009 werden auch 5 Tagwerke der Gemeindearbeiter zur Verfügung gestellt.  
Auflagen: Keine unzumutbaren Lärmbelästigungen für Anrainer und keine Ausweitung von Fest-, Abend- und Nacht-
veranstaltungen. 
Bemühen um zusätzlichen Verkauf von Saisonkarten – Bewerbung in der Gemeindeinformation. 
Keine Feuerwerke und gezieltes ehrenamtliches und wirtschaftliches Handeln.  
 

k) Herr Haubenwallner Josef, vlg. Zwieslhütter übernimmt die Schneeräumung am Zwieslhütterweg zu den Häusern 
Sonnleitberg 64, 65 und 66. 
 

l) Der Musikverein hat vom Kulturreferenten LH Stv. Hermann Schützenhöfer eine Kulturförderung von € 1.900,- erhal-
ten. 
 

m) Der Vorstand der Gemeindeabteilung (Fachabteilung 7A) beim Amt der Stmk. Landesregierung Herr Hofrat Dr. Heinz 
Schille ist in Pension gegangen. Hofrat Schille war als Gemeindereferent immer bemüht, kleine und finanzschwache 
Gemeinden zu unterstützen.  
 

n) Der Gasner Sportler Bernd Pöllabauer ist mit seinen Leistungen und Erfolgen bereits im internationalen Spitzenfeld. 
Als Anerkennung auch von Seiten der Gemeinde wird der Gemeindevorstand im nächsten Jahr einen kleinen Sponsor-
beitrag bewilligen. 
 

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr sind, wird die Sitzung um 22 Uhr 30 vom Bürgermeister geschlossen.  
 

 

Fahrtenbeihilfe für Lehrlinge  
Für Lehrlinge besteht so wie für Schüler Anspruch auf Freifahrt mit einem Öffentlichen Verkehrsmittel 
oder Schulbus. Wenn ein öffentliches Verkehrsmittel nicht benützt werden kann, besteht ein Anspruch auf 
eine Fahrtenbeihilfe. Die Höhe beträgt bei einer Entfernung von 2 bis 10 km monatlich € 5,10 und über 10 
km monatlich € 7,30. Bei einem Zweitwohnsitz und je nach Entfernung erhöht sich der monatliche An-
spruch auf € 19.- bis € 58,-. Anspruchsberechtigt ist der Familienbeihilfenbezieher.  
Formulare und Informationen gibt es im Internet unter 
http://www.bmf.gv.at/service/formulare/_start.htm und im Gemeindeamt. 

 
Lehrlingsbeihilfe vom Land Steiermark 

Vom Land Steiermark wird eine Lehrlingsbeihilfe in der Höhe von € 70,- bis € 700,- im Jahr gewährt. 
Voraussetzung ist, dass das Jahreseinkommen der Familie den Betrag von € 22.400,- nicht übersteigt und 
die Nettolehrlingsentschädigung nicht über € 700,- monatlich ist. Anträge gibt es im Internet unter 
http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/10125186_4249279/1a345ebd/Lehrlingsbeihil
fe.doc  
 

Pendlerbeihilfe des Landes Steiermark 
Mit 1.1.2007 wurden von der Landesregierung die Einkommensgrenzen und die Höhe der Pendlerbeihilfe 
an die Indexsteigerung angepasst. Die jährliche Einkommensgrenze wurde von € 25.500,- auf  € 26.800,- 
(Brutto inklusiv Sonderzahlungen) angehoben. Diese Einkommensgrenze erhöht sich pro Kind für das 
Familienbeihilfe bezogen wird, um  10 %. Die Höhe der Pendlerbeihilfe beträgt je nach Entfernung zum 
Arbeitsplatz und Höhe des Einkommens € 80,- bis  € 340,-. 
Für das Jahr 2008 kann die Pendlerbeihilfe bis 31.12.2009 beantragt werden. Formulare liegen im Vor-
haus des Gemeindeamtes im Formularständer zur freien Entnahme auf. Das Formular gibt es auch im In-
ternet unter http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/2822322/DE/  
 
 

Arbeitnehmerveranlagung 
Formulare für die Arbeitnehmerveranlagung 2008 (früher Jahresausgleich) liegen wieder im Vorhaus des 
Gemeindeamtes am Formularständer zur freien Entnahme auf.  
Die Arbeitnehmerveranlagung ist rückwirkend bis zu 5 Jahren möglich. Formulare dazu gibt es im Inter-
net unter http://www.bmf.gv.at/service/formulare/_start.htm   und im Gemeindeamt.  
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Über „Finanz Online“ können sie die Arbeitnehmerveranlagung auch elektronisch über das Internet ma-
chen. Dazu ist eine Zugangsberechtigung notwendig.  
Hinweis: Bei fast allen Arbeitnehmerveranlagungen ergibt sich eine Steuergutschrift, die vom Finanzamt 
ausbezahlt wird. Sollte sich eine Nachzahlung ergeben, so können sie den Antrag beim Finanzamt zu-
rückziehen und brauchen die Nachzahlung nicht zu leisten. Dies gilt allerdings nicht, wenn sie mehrere 
Einkommen haben und vom Finanzamt zur Durchführung der Arbeitnehmerveranlagung aufgefordert 
werden.  

Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag 
Für AlleinverdienerInnen ohne Kind beträgt der Absetzbetrag  € 364,-. Dieser Betrag erhöht sich bei ei-
nem Kind auf € 494,- bei zwei Kindern auf € 669,- bei drei Kindern auf € 889,-. Für jedes weitere Kind 
erhöht sich dieser Betrag um EUR 220,--. 
 
Zuverdienstgrenze für AlleinverdienerInnen 
Der Alleinverdienerabsetzbetrag ist dann zu beantragen, wenn eine/r der beiden EhepartnerInnen keiner 
beruflichen Tätigkeit nachgeht oder durch seine/ihre Arbeit nicht mehr als EUR 2.200,-- bzw. mit 
Kind/ern nicht mehr als EUR 6.000,-- jährlich verdient.  

Hinweis: Unverheirateten Paaren steht der Alleinverdienerabsetzbetrag dann zu, wenn die Lebensgemein-
schaft (gemeinsamer Wohnsitz) länger als sechs Monate besteht und eine/r der PartnerInnen für mindes-
tens ein Kind Familienbeihilfe bezieht (mindestens sieben Monate). 

Geltendmachung des Alleinverdiener-/Alleinerzieherabsetzbetrages:  
Arbeitnehmer und Pensionisten können den Absetzbetrag beim Arbeitgeber mit dem Formular 
Alleinverdienerabsetz-/Alleinerzieherabsetzbetrag – Erklärung zur Berücksichtigung – E30  bzw. nach 
Ablauf des Kalenderjahres mit der Arbeitnehmerveranlagung – L1 bzw. Einkommensteuererklärung 
geltend machen: 

Personen die während des ganzen Jahres kein steuerpflichtiges Einkommen haben  z.B. Voller-
werbslandwirte, alleinstehende Mütter ohne steuerpflichtiges Einkommen, (z.B. wenn das ganze 
Jahr über nur Notstandshilfe, Karenzgeld bzw. Kindergeld bezogen wurde), können diesen Absetz-
betrag beim Finanzamt mit dem Formular Alleinverdiener-/Alleinerzieherabsetzbetrag – Erstattung – 
E5 zur Auszahlung beantragen. Dieser Antrag ist übrigens bis zu 5 Jahre rückwirkend möglich. 
 

Antragsformulare liegen im Vorhaus des Gemeindeamtes zur freien Entnahme auf.  
Alle Steuerformulare und Informationen gibt es auch im Internet unter www.bmf.gv.at. 

 
Mehrkindzuschlag 

Für das dritte und jedes weitere Kind, für das Familienbeihilfe bezogen wird, besteht ein Anspruch auf 
einen Mehrkindzuschlag von € 36,40 monatlich. Dieser Zuschlag ist abhängig vom Familieneinkommen 
im Kalenderjahr. 
Der Mehrkindzuschlag ist im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung zu beantragen.  
Personen die während des ganzen Jahres kein steuerpflichtiges Einkommen haben  z.B. Voller-
werbslandwirte, alleinstehende Mütter ohne steuerpflichtiges Einkommen, (z.B. wenn das ganze 
Jahr über nur Notstandshilfe, Karenzgeld bzw. Kindergeld bezogen wurde), können den Mehr-
kindzuschlag beim Finanzamt mit dem Formular E4  zur Auszahlung beantragen. Dieser Antrag ist 
auch bis zu 5 Jahre rückwirkend möglich. 
Antragsformulare liegen im Vorhaus des Gemeindeamtes zur freien Entnahme auf 

 
Amtstierärzte Bereitschaftsdienst 

Beim Land Steiermark ist für außerhalb der normalen Dienstzeiten anfallende amtliche Angelegenheiten 
in Zusammenhang mit Tierseuchen, Tierschutzerhebungen oder Beanstandungen von Tiertransporten ein 
Bereitschaftsdienst eingerichtet.  
Dieser ist über die Landeswarnzentrale unter der Tel. Nr. 0316/877-77 erreichbar. 
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Frühjahrszentralviehmarkt  
Der Frühjahrszentralviehmarkt findet heuer am Montag, dem 20. April statt. Bitte den Termin vormer-
ken und zahlreich auftreiben, damit der Weiterbestand des Frühjahrsviehmarktes gesichert wird. 

 

Freie Wohnungen  in der Alfred Schlacher Siedlung 
In den Mehrfamilienhäusern der Alfred Schlacher Siedlung sind Wohnungen mit 45 m², 74 m² und 90 m²   
frei. Die monatlichen Kosten betragen mit Betriebskosten je nach Wohnungsgröße ca. € 300,- bis € 500,-. 
Für diese Wohnungen ist die Gewährung einer Wohnbeihilfe vom Land Steiermark möglich. Die Höhe 
der Wohnbeihilfe ist abhängig vom Einkommen und der Personenanzahl und beträgt maximal:  
Bei 1 Person € 182,-, bei 2 Personen € 229,-, bei 3 Personen € 261,-, bei 4 Personen € 293,-, bei 5 Perso-
nen € 325,-, bei 6 Personen € 357,-. 
Informationen zur Wohnbeihilfe erhalten sie im Gemeindeamt und im Internet unter folgendem Link: 
http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/18460061/DE/   
 

Anfragen für diese Wohnungen können sie an die Siedlungsgenossenschaft Rottenmann, Tel. 
03614/2445-14 oder an die Gemeinde Gasen richten. Besichtigungstermine können mit dem Gemeinde-
amt vereinbart werden.  
Informationen gibt es auch auf der Homepage der Rottenmanner Siedlungsgenossenschaft: 
http://www.rottenmanner.at/wohnungen/uebersicht.php     „sofort beziehbare Wohnungen“ 
 

Wohnbauförderung für Arbeiterkammermitglieder  
ArbeitnehmerInnen, die neuen Wohnraum schaffen und damit eine schwere finanzielle Belastung auf sich 
nehmen, können durch die AK-Wohnbauförderungsaktion einen einmaligen Zinsenzuschuss erhalten.  
Der Zinsenzuschuss für nicht geförderte Kredite oder Darlehen, die zur Finanzierung von Grund-, Auf-
schließungs- und Baukosten aufgenommen wurden beträgt bis zu € 700,-.  Nähere Information und eine 
Formularanforderung erhalten sie auf der Homepage der Arbeiterkammer unter www.akstmk.at (Steuer 
& Geld). Einreichtfrist ist der 31. März 2009. 
 

Einwohnerstatistik seit der letzten Volkszählung im Jahr 2001 
Seit der letzten Volkszählung im Jahr 2001 sind die Einwohnerzahlen in unserer Gemeinde leider rück-
läufig. Obwohl zahlreiche neue Wohnungen geschaffen wurden, hat sich die Zahl der Einwohner mit 
Hauptwohnsitz in Gasen von 1.008 im Jahr 2001 auf 946 zum 31.12.2008 verringert. Verantwortlich da-
für ist, dass es neben einer relativ ausgeglichenen Bilanz von Sterbefällen und Geburten viel mehr Weg-
züge als Zuzüge gibt und Familien immer kleiner werden. 
 

Nachstehend eine Tabelle der Entwicklung in den letzten 8 Jahren: 
 

Jahr: Geburten: Sterbefälle: Einwohner mit Hauptwohnsitz: 
Volkszählung 2001   1008 

31.12.2002 8 9 1009 
31.12.2003 4 13 979 
31.12.2004 15 10 979 
31.12.2005 6 11 967 
31.12.2006 8 5 959 
31.12.2007 13 3 959 
31.12.2008 11 6 946 
Summe: 65 57  

 

Tauwetterbeschränkungen auf Gemeindestrassen 
Mit Beginn der Tauwetterperiode werden auf den Gemeindestraßen wieder Gewichtsbeschränkungen ver-
ordnet. Ausgenommen sind Milchtransporte sowie dringend notwendige Vieh- und Futtermitteltransporte. 
Bitte um Beachtung, da bei Übertretungen mit Anzeigen und Strafen durch die BH gerechnet werden 
muss.  
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Mopedüberprüfung      Info - Veranstaltung 
Am Freitag dem 27.03.2009, zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr befindet sich der mobile Mopedprüf-
stand (Rollenprüfstand) bei der Polizeiinspektion in Birkfeld. 
Sämtliche Mopedbesitzer (Jugendliche, Erwachsene bzw. Erziehungsberechtigte) haben die Möglichkeit 
ihr Moped hinsichtlich der Höchstgeschwindigkeit zu testen.  
Moped´s (Motorfahrräder, Kleinkrafträder), bei denen im Vorhinein anzunehmen ist, dass die gesetzlich 
erlaubte Geschwindigkeit von 45 km/h deutlich überschritten wird, sind zur Überprüfung zu transportie-
ren.  
Von Beamten der Polizeiinspektion Birkfeld werden Informationen betreffend kraftfahrrechtlicher Be-
stimmungen (Führerscheingesetz, Kraftfahrgesetz, Kraftfahrgesetz – Durchführungsverordnung, Straßen-
verkehrsordnung etc) gegeben.  
Weiters sind für versicherungstechnische Auskünfte ein Mitarbeiter einer Versicherungsgesellschaft und 
hinsichtlich der Möglichkeit von erlaubten Veränderungen (Typisierungen) am Fahrzeug ein Techniker 
bzw. Sachverständiger bei dieser Veranstaltung anwesend und führen ebenfalls Beratungen durch.  
 

Zeckenschutzimpfung 
In der Bezirkshauptmannschaft Weiz werden in der Zeit vom 9. Februar bis 26. Juni 2009 jeden Dienstag 
und Freitag von 7:30 bis 12:00  wieder Zeckenschutzimpfungen durchgeführt. Der Kostenbeitrag beträgt 
für Erwachsene € 21,- und für Kinder € 19,-.  
Die Bauernkrankenkasse führt für ihre Versicherten auch Zeckenschutzimpfungen in den Bezirken durch. 
Die nächsten Termine für uns sind im Gemeindeamt Gschaid bei Birkfeld am 2. März und am 30. 
März 2009 jeweils von 8:00 bis 8:30 Uhr.  Hier sind die Impfungen für Versicherte bei der Bauernkran-
kenkasse kostenlos. 
Zeckenschutzimpfungen macht auch unser Arzt Dr. Friedrich Ritter.  
Für die Zeckenschutzimpfungen beim Hausarzt erhalten alle bei der Bauernkrankenkasse versicherten 
Personen (es genügt die Unfallversicherung) sowie die am Betrieb tätigen Familienangehörigen und Kin-
der ab 6 Jahren einen Kostenersatz von  € 16,71.  
 

Für die nachstehenden Informationen von Friseur Gangl und der Fa. STEP liegt die inhaltliche Verantwortung  bei den Auftraggebern 
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 STEP Ing. Rudolf Peßl Elektrotechnik GmbHSTEP Energysystems GmbH 

Sonnleitberg 60a, 8616 Gasen 
Tel. 03171 560-0, Fax -12 

office@step-gmbh.at   /  www.step-gmbh.at  
 
Liebe GemeindebürgerInnen! 
 
Sie werden sich wahrscheinlich wundern, warum die F irma STEP® in dieser Zeitung zwei 
ganze Seiten in Anspruch nimmt.  
Nun: Da unser Unternehmen seit 2007 aus zwei getren nten Firmen besteht, nämlich aus 
 

STEP® Elektrotechnik GmbH (12 Mitarbeiter)  
und 

STEP® Energysystems GmbH (2 Mitarbeiter) 
nutzen wir diese Gemeindeinformation, um unsere Tät igkeitsbereiche vorzustellen. 
 
Ziel von  STEP® Elektrotechnik GmbH  ist es, neben der allgemeinen Elektrotechnik auch 
den Blitzschutzbau, das Haushaltsgeräteservice und die Automatisierungstechnik anzu-
bieten. 

 
ELEKTROTECHNIK: 
Für die Bevölkerung wollen wir der Vorortansprechpartner  für alle elektrotechnischen 
Belange  sein.  
Wir verkaufen Elektro- und Installationsmaterial , sowie Blitzschutz und Erdungsmaterial  
ab Lager. Die Kunden können sich dabei praktische R atschläge vom Fachmann zur 
Ausführung holen. Sehr oft wird nach „privater“ Ins tallation eine Fertigstellung und 
Überprüfung von uns gewünscht, damit die Sicherheit  gegeben ist und die Vorschriften 
eingehalten werden. 
 
HAUSHALTSGERÄTE: 
Seit Firmengründung besteht die Möglichkeit, Hausha ltsgeräte bei uns zu erwerben und 
unser Service in Anspruch zu nehmen. 
 
AUTOMATISIERUNGSTECHNIK: 
Unsere größten Kunden sind in der Industrie tätig, für welche wir Automatisierungslösun-
gen erstellen und Elektroplanungen durchführen. Dur ch sehr gute Zusammenarbeit  mit 
der Firma Willingshofer  in den vergangenen Jahren konnten gemeinsam Projek te reali-
siert und so die Kaufkraft im Ort gestärkt  werden.  
 
Zur Verstärkung unserer Mannschaft sind wir auf der  Suche nach einem SPS-
Programmierer (m/w) mit Erfahrung . Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
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 STEP Ing. Rudolf Peßl Elektrotechnik GmbHSTEP Energysystems GmbH 

Sonnleitberg 60a, 8616 Gasen 
Tel. 03171 560-0, Fax -12 

office@step-gmbh.at   /  www.step-gmbh.at  
 
Ziel von  STEP® Energysystems GmbH ist es, elektrische Energie zu erzeugen und für un -
terschiedliche Verbraucher aufzubereiten und bereit zustellen.  
 
 
NOTSTROMVERSORGUNG: 
Nach dem langen Stromausfall im vorigen Jahr boten wir eine Informationsveranstal-
tung über die technischen und gesetzlichen Möglichk eiten der Notstromversorgung. Es 
wurden einfache und sichere Umschalteinrichtungen i nstalliert und einige Stromaggre-
gate verkauft.  
 
PHOTOVOLTAIK: 
Im Sommer 2008 gab es eine Förderaktion vom Klima- und Energiefonds für Photovoltaik  
(Stromerzeugung aus Licht), bei der 66% der Kosten gefördert wurden. Neben der Anla-
gendimensionierung und -errichtung kümmerten wir un s auch um die Förderabwick-
lung. In Summe konnten wir 6 Anlagen ans „Netz“ sch alten und zwei Photovoltaikanla-
gen netzunabhängig ausführen. 
 
KLEINWINDKRAFTANLAGEN: 
Der Hauptschwerpunkt von STEP® Energysystems GmbH liegt aber im Bereich der 
Kleinwindkraftanlagen. Zusammen mit namhaften inter nationalen Instituten (TU Graz 
und Montanuniversität Leoben, Fachhochschule Bremer haven, Fraunhoferinstitut Cux-
haven) und Firmen ( Willingshofer , W.E.I.Z, …) wird laufend Forschungs- und Entwick-
lungsarbeit geleistet. „ Das Windradl am Höllhofer Eck“  erweist uns dabei wertvolle 
Dienste. Interessenten aus aller Welt konnte diese Windkraftanlage bereits gezeigt wer-
den. 
Unser Windenergiesystem ist für die Stromerzeugung abseits des öffentlichen Stromnet-
zes konzipiert und soll weltweit exportiert werden.   
Eine Produktionshalle in Kapfenberg wurde angemiete t. In dieser werden die Endmon-
tage, die Ausgangskontrolle und die Auslieferung er folgen. 
 
 
Aktuell suchen wir einen erfahrenen Maschinenbaukonstrukteur  (m/w) zur Erweiterung 
unseres Teams am Windkraftsektor. Bitte melden Sie sich bei Interesse! 
 
Sehr dankbar wären wir für Ihre Rückmeldungen, dami t wir auf Ihre Wünsche, Empfeh-
lungen und Kritiken vermehrt eingehen können! 
 
Ing. Rudolf Peßl 
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Sponsoring für den Gasner Spitzensportler Bernd Pöllabauer: 
Der Gasner Bernd Pöllabauer hat es in seiner sportlichen Karriere schon zu internationa-
len Erfolgen gebracht. Da die Teilnahme an den vielen Bewerben neben intensivem Trai-
ning auch nicht unerhebliche Kosten verursachen hat der  Gemeindevorstand beschlos-
sen, als finanzielle Unterstützung von Seiten der Gemeinde einen kleinen Sponsorbeitrag 
zu leisten. Wir gratulieren sehr herzlich und wünschen noch viele Erfolge in der Zukunft.  
Seine größten Erfolge: 
Grazmarathon 2004:  2:45:20 – 28 Gesamtrang – 4 Platz M-Hauptklasse 
Ironman Kärnten 2007:  9:34:54, 83 Gesamtrang, 2 Platz M18 
Ironman Kärnten 2008   9:15:42, 74 Gesamtrang, 2 Patz M18 
Waldviertler Eisenman Double Olympic Distance 2008–ÖM-U23 
Wolfgangsee Challange X-Tera 2008 –ÖM- U23 
ÖM- Wintertriathlon Sprint- 3 Platz U23 

Steirischer Meister- Duathlon Langdistanz Elite und U23 2007 , Wintertriathlon Sprint U23 2007, Berglauf Ju-
gend 2003, Halb Ironman 2008. 
Steirischer Vizemeister- 10km Straßenlauf 2006 U23, Wintertriathlon Sprint Elite 2007, Halb Ironman 2007 U23 
EM Teilnahme 2008 Wintertriathlon und weitere rund 100 Stockerlplätze bei Volksläufen, Berglauf, Triathlon, 
Langlauf und Radrennen. 
 

 
Landesmeistertitel für Gasner Lehrling: 
Herr Manuel Kroisleitner ist Malerlehrling bei der Fa. Fischer in Pöllau. 
Beim Steirischen Lehrlingswettbewerb der Maler konnte er den 
Landessieg erreichen.  
 
Wir gratulieren sehr herzlich und wünschen auf der weiteren beruflichen 
Laufbahn alles Gute.  
 
Vor allem in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten sind Handwerksberufe 
gefragt und wichtig. Wir möchten daher jungen Leuten Mut machen, neben 
einer guten Allgemeinbildung auch auf die Möglichkeit der 
Berufsausbildung in klassischen Lehrberufen zurückzugreifen.  
 
 
 
 
 

Auszeichnung für Landgasthof Hotel Willingshofer 
Als Almo-Genusswirt hat sich unser Landgasthof Wil-
lingshofer-Schernthaner-Köberl unter die Besten der 
Steiermark gereiht. Der Familienbetrieb in der dritten 
Generation bereichert nun als ausgezeichneter Ge-
nusswirt das „Kulinarium Steiermark“ 
(www.kulinariumsteiermark.at ).  
Aus 220 Bewerbern in der ganzen Steiermark wurden 
die 100 besten Genusswirte herausgefiltert und mit 
einer Urkunde ausgezeichnet.  
(Auf dem Foto die Familie Köberl bei der 
Urkundenüberreichung durch Tourismusreferent LH 
Stv. Hermann Schützenhöfer) 
Wir gratulieren sehr herzlich zu dieser Auszeichnung 
und wünschen weiterhin viel Erfolg. 

 

Zum Genießen der ausgezeichneten Küche gibt’s die Internationalen Buffettage beim Willingshofer: 
13. und 14. Februar „Typisch Steirisch“ 20. und 21. März „Bella Italia“  
24. und 25. April „ Exotisches aus Asien“ jeweils ab 19:00 Uhr, Tischreservierung erbeten.  
 

Foto Kleine Zeitung 
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Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und zur Goldenen Hochzeit 
 

   
75 Jahre 

Herr Stefan Peßl 
Gasen 26 

Goldene Hochzeit 
Elsa und Friedrich Hinterhofer 

Mitterbach 34 

Goldene Hochzeit 
Theresia und Erich Reitbauer 

Mitterbach 6 
 

Goldene Wirtinnen-Rose für die Strosseggwirtin: 
Für die langjährigen Verdienste in der Gastronomie 
wurde die Strosseggwirtin Frau Cilli Pretterhofer 
von der Wirtschaftskammer Steiermark mit der 
Goldenen Wirtinnenrose ausgezeichnet. Seit rund 40 
Jahren führen die Cilli und der Rudl mit viel Liebe 
das Almgasthaus mit der Landwirtschaft am 
Strassegg. Durch Fleiß und Strebsamkeit wurde die 
kleine Gastkeusche zu einem Leitbetrieb in der 
Region und zu einer äußerst beliebten Raststätte der 
Mariazellpilger und Harmonikaspieler.  
Wir gratulieren sehr herzlich zu dieser Auszeichnung. 
(Auf dem Foto LH Stv. Hermann Schützenhöfer und 
Wirtschaftskammerpräsident Peter Mühlbacher bei 
der Überreichung der Goldenenen Wirtinnenrose an 
die Strosseggwirt-Cilli.) 

 
 

    Am 21.Dezember 2008 ist  Herr Anton Arzberger, vlg. Amschlegger völ-
    lig überraschend im Alter von 82 Jahren verstorben. Der Amschlegger Toni 
    war geprägt von seinem unbändigen Sinn für Gemeinschaft und Öffentlich-
    keitsarbeit. Obwohl er keine politische Funktion ausgeübt hat, und schwere 
    Schicksalsschläge hinnehmen musste,  hat er sehr viel für die Weiterent- 
    wicklung unserer Gemeinde geleistet. Viele Gasner werden sich noch erin-
    nern, wie er vor rund 30 Jahren beim Ausbau des Telefon- und Kabelfern-
    sehnetzes in Gasen die Robotleistungen organisiert und geleitet hat.  Neben 
    der Familie und der Landwirtschaft hat er immer Zeit gehabt für Vereinstä-
    tigkeiten in der Feuerwehr, dem Bauernbund sowie im Brandhilfeverein und 
    Kameradschaftsbund wo er langjähriger Obmann war. Ein herzliches Ver-
gelt´s Gott für diese Leistungen. Wir werden den Amschlegger Toni in ehrendem Gedenken bewahren. 

 
Impressum: Gemeinde Gasen, Gemeindeinformation: Kostenloses Mitteilungsblatt der Gemeinde Gasen zur Weitergabe  kommunaler Information und 
Kundmachung von Beschlüssen und Verordnungen der Gemeinde. Medieninhaber (Verleger) und Herausgeber: Gemeinde Gasen , 8616 Gasen 3.  Für den 
Inhalt verantwortlich: Bürgermeister Erwin Gruber, 8616 Gasen 3. Hergestellt im Kopier- und Vervielfältigungsverfahren durch die Gemeinde Gasen. 
Die Gemeinde im Internet:  www.gasen.at  (hier finden Sie auch die Gemeindeinformationen ab 4-2006) 

 
            Mit freundlichen Grüßen! 

Gasen,  12. Februar 2009        Euer Bürgermeister Erwin Gruber eh.  
 

Foto Fischer, Graz 
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     Zur Erweiterung unseres Teams  
     suchen wir ab Frühjahr 2009  
     eine verantwortungsbewusste 

 
 
 

Führungsperson (m/w) des  

Stoani Cafe´s 
 

im Angestelltenverhältnis oder als Pächter(in). 
 
 
 
Wir bieten:  
- Gut eingeführtes Kaffeehaus im Stoani Haus der Musik im Ortszentrum von  
 Gasen im Almenland 
- Optisch sowie technisch beste Geschäftsausstattung 
- ca. 50 Sitzplätze und weitere 25 Sitzplätze im Gastgarten 
- Sehr beliebte wiederkehrende „Frequenzbringer“, wie Musikantenstammtische und  
 Musik-Unterrichtstage mit derzeit ca. 130 (erwachsenen) Schülern 
- Gruppen- sowie Einzeltouristen von Mai bis Ende Oktober 
- Bewerbung auch durch die Stoakogler und das Stoani Haus der Musik  
 (Erlebnisausstellung, Harmonikaschule für Erwachsene, Incoming- 
 Gruppenreisebüro) 
- Motiviertes Personal 
- Eigenständiges Arbeiten 
 
 
Wir erwarten:  
- Mann/Frau mit einschlägiger Ausbildung 
- vorhandene Gewerbeberechtigung von Vorteil 
- Authentisches Auftreten und Ehrlichkeit 
- Kaufmännisches Verständnis 
 
 
Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, bewirb Dich ganz einfach bei uns: 
 
 
       Stoani Haus der Musik 
       8616 Gasen 35 
       willi.schwaiger@almenland.at 
       0664/5014340 oder 0676/9312494 
 


